
des in die Partei wird die Empfehlung der Kreisleitung der FDJ der 
Bürgschaft eines Parteimitgliedes gleichgestellt.
2. Anmerkung:
Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees enthalten sich der 
Übernahme von Bürgschaften.

b) Die Aufnahme in die Partei erfolgt auf der Mitgliederversammlung 
der Grundorganisation. Sie wird dort beraten und beschlossen und 
tritt nach Bestätigung durch die Kreisleitung in Kraft.
Bei der Behandlung der Parteiaufnahme ist die Anwesenheit der Bür
gen nicht unbedingt erforderlich.

c) Die Mitgliedschaft wird von dem Tag an gerechnet, an dem der Kan
didat von der Mitgliederversammlung der Grundorganisation als 
Mitglied aufgenommen wurde.

d) -Ehemalige Mitglieder der befreundeten Parteien können entsprechend 
den allgemeinen Grundsätzen in die Partei aufgenommen werden. 
Bei der Aufnahme als Kandidat ist die Bestätigung durch die Bezirks
leitung erforderlich.

e) Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die Mitglied der 
marxistisch-leninistischen Parteien anderer Länder waren, werden 
entsprechend den vom Zentralkomitee der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands festgelegten Richtlinien in die Sozialistische Ein
heitspartei Deutschlands übernommen.

5. Die Parteimitglieder und Kandidaten sind verpflichtet, vor dem be
absichtigten Wechsel der Arbeitsstelle ihrer Grundorganisation Mittei
lung zu machen.

Der Übergang von Parteimitgliedern und Kandidaten von einer Grund
organisation in eine andere erfolgt gemäß den vom Zentralkomitee fest
gelegten Richtlinien.

6. a) Mitglieder und Kandidaten, die ihre Mitgliedsbeiträge nicht in der 
richtigen Höhe oder ohne triftigen Grund länger als drei Monate 
nicht bezahlen, haben sich vor der Parteileitung oder der Mitglieder
versammlung ihrer Grundorganisation zu verantworten;

b) Parteimitglieder oder Kandidaten, die nicht den Willen und nicht die 
Festigkeit haben, den mit der Mitgliedschaft in der Partei verbunde
nen Pflichten nachzukommen, können nach Beschluß der Mitglieder
versammlung der Grundorganisation und Bestätigung durch die 
Kreisleitung als Mitglied oder als Kandidat der Partei gestrichen 
werden.
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